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1186. PLENARSITZUNG DES RATES 
 

 

1. Datum:  Donnerstag, 17. Mai 2018 

 

Beginn:  10.05 Uhr 

Unterbrechung: 12.50 Uhr 

Wiederaufnahme: 15.05 Uhr 

Schluss:  17.20 Uhr 

 

 

2. Vorsitz:  Botschafter A. Azzoni 

M. Lapadura 

 

Vor Eintritt in die Tagesordnung sprach der Vorsitzende im Namen des Ständigen 

Rates Frankreich sein Beileid in Zusammenhang mit einem Anschlag in Paris am 

12. Mai 2018 aus. 

 

 

3. Behandelte Fragen – Erklärungen – Beschlüsse/verabschiedete Dokumente: 

 

Punkt 1 der Tagesordnung: VORSTELLUNG DER PROGRAMMVORSCHAU 

2019 DURCH DEN GENERALSEKRETÄR  

 

Generalsekretär, Bulgarien – Europäische Union (mit den Bewerberländern 

Albanien, ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Montenegro und 

Serbien; dem Land des Stabilisierungs- und Assoziierungsprozesses und 

potenziellen Bewerberland Bosnien und Herzegowina; sowie mit Andorra, 

Georgien und Moldau) (PC.DEL/638/18), Vorsitz, Russische Föderation 

(PC.DEL/615/18/), Schweiz (PC.DEL/643/18 OSCE+), Türkei 

(PC.DEL/650/18 OSCE+), Kasachstan (PC.DEL/619/18 OSCE+), Vereinigte 

Staaten von Amerika (PC.DEL/616/18), Kanada (PC.DEL/621/18 OSCE+), 

Norwegen (PC.DEL/632/18), Aserbaidschan (PC.DEL/642/18 OSCE+), 

Moldau, Armenien (PC.DEL/652/18), Heiliger Stuhl (PC.DEL/620/18 

OSCE+), Ukraine 
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Punkt 2 der Tagesordnung: BERICHT DES LEITERS DES OSZE-PROGRAMM-

BÜROS IN DUSCHANBE 

 

Vorsitz, Leiter des OSZE-Programmbüros in Duschanbe (PC.FR/11/18 

OSCE+), Bulgarien – Europäische Union (mit den Bewerberländern Albanien, 

ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Montenegro und Serbien; 

dem Land des Stabilisierungs- und Assoziierungsprozesses und potenziellen 

Bewerberland Bosnien und Herzegowina; sowie dem Mitglied des 

Europäischen Wirtschaftsraums und EFTA-Land Island) (PC.DEL/639/18), 

Russische Föderation (PC.DEL/617/18), Schweiz (PC.DEL/645/18 OSCE+), 

Türkei (PC.DEL/651/18 OSCE+), Kasachstan (PC.DEL/649/18 OSCE+), 

Vereinigte Staaten von Amerika (PC.DEL/624/18), Norwegen 

(PC.DEL/631/18), Afghanistan (Kooperationspartner), Kirgisistan, 

Usbekistan, Tadschikistan (PC.DEL/648/18 OSCE+) 

 

Punkt 3 der Tagesordnung: BESCHLUSS ÜBER TERMIN UND ORT DER 

OSZE-MITTELMEERKONFERENZ 2018 

 

Vorsitz 

 

Beschluss: Der Ständige Rat verabschiedete den Beschluss Nr. 1292 

(PC.DEC/1292) über Termin und Ort der OSZE-Mittelmeerkonferenz 2018; 

der Wortlaut des Beschlusses ist diesem Journal beigefügt. 

 

Punkt 4 der Tagesordnung: BESCHLUSS ÜBER DIE 

FINANZIERUNGSVEREINBARUNG FÜR DIE 

AUSFÜHRUNG DES GESAMTHAUSHALTSPLANS 

2018 SOWIE DES SMM-HAUSHALTS 

 

Vorsitz 

 

Beschluss: Der Ständige Rat verabschiedete den Beschluss Nr. 1293 

(PC.DEC/1293) über die Finanzierungsvereinbarung für die Ausführung des 

Gesamthaushaltsplans 2018 sowie des SMM-Haushalts; der Wortlaut des 

Beschlusses ist diesem Journal beigefügt. 

 

Russische Föderation (interpretative Erklärung, siehe Anlage 1 zum 

Beschluss), Frankreich (interpretative Erklärung, siehe Anlage 2 zum 

Beschluss), Aserbaidschan (interpretative Erklärung, siehe Anlage 3 zum 

Beschluss) 

 

Punkt 5 der Tagesordnung: PRÜFUNG AKTUELLER FRAGEN 

 

Vorsitz 

 

(a) Russlands fortgesetzte Aggression gegen die Ukraine und rechtswidrige 

Besetzung der Krim: Ukraine (PC.DEL/635/18), Bulgarien – Europäische 

Union (mit den Bewerberländern Albanien, ehemalige jugoslawische Republik 

Mazedonien und Montenegro; dem Land des Stabilisierungs- und 
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Assoziierungsprozesses und potenziellen Bewerberland Bosnien und 

Herzegowina; den Mitgliedern des Europäischen Wirtschaftsraums und 

EFTA-Ländern Island, Liechtenstein und Norwegen; sowie mit Georgien und 

Moldau) (PC.DEL/640/18), Schweiz (PC.DEL/646/18 OSCE+), Türkei 

(PC.DEL/633/18 OSCE+), Vereinigte Staaten von Amerika (PC.DEL/626/18), 

Kanada (PC.DEL/622/18 OSCE+) 

 

(b) Die Lage in der Ukraine und die Notwendigkeit, die Minsker Vereinbarungen 

umzusetzen: Russische Föderation (PC.DEL/629/18), Ukraine 

 

(c) Menschenrechtsverletzungen in Lettland: Russische Föderation 

(PC.DEL/625/18), Lettland (PC.DEL/647/18 OSCE+) 

 

(d) Diskriminierende Bildungsgesetze in der Ukraine: Russische Föderation 

(PC.DEL/627/18), Ukraine 

 

(e) Internationaler Tag gegen Homophobie, Transphobie und Biphobie am 

17. Mai 2018: Georgien (auch im Namen von Albanien, Andorra, Belgien, 

Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, der 

ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien, Finnland, Frankreich, 

Griechenland, Irland, Island, Italien, Kanada, Kroatien, Lettland, 

Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Montenegro, der Niederlande, 

Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, San Marino, Schweden, 

der Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen 

Republik, der Ukraine, Ungarn, den Vereinigten Staaten von Amerika, dem 

Vereinigten Königreich und Zypern) (PC.DEL/637/18 OSCE+), Vereinigte 

Staaten von Amerika (PC.DEL/636/18) 

 

Punkt 6 der Tagesordnung: BERICHT ÜBER DIE TÄTIGKEIT DES 

AMTIERENDEN VORSITZES 

 

(a) OSZE-weite Antiterrorismus-Konferenz zum Thema „Der Rückstrom 

ausländischer terroristischer Kämpfer: Herausforderungen für den 

OSZE-Raum und darüber hinaus“, am 10. und 11. Mai 2018 in Rom: Vorsitz 

 

(b) 86. Treffen des Ergneti-Mechanismus zur Verhinderung und Regelung von 

Zwischenfällen (IPRM) am 15. Mai 2018: Vorsitz 

 

Punkt 7 der Tagesordnung: BERICHT DES GENERALSEKRETÄRS 

 

(a) Bekanntgabe der Verteilung eines schriftlichen Berichts des Generalsekretärs: 

Leiter des Konferenz- und Sprachendienstes 

 

(b) Besuch des Generalsekretärs im Vereinigten Königreich am 14. und 

15. Mai 2018: Leiter des Konferenz- und Sprachendienstes, Russische 

Föderation, Vereinigtes Königreich, Vorsitz 

 

(c) Teilnahme des Generalsekretärs an einer hochrangigen Konferenz zum Thema 

„Wirksamer Multilateralismus in einer globalisierten Welt – Der Fall Europa 
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und der Asiatisch-Pazifische Raum“, am 16. Mai 2018 in Wien: Leiter des 

Konferenz- und Sprachendienstes 

 

(d) Teilnahme des Generalsekretärs an einer hochrangigen Nebenveranstaltung 

der 27. Tagung der VN-Kommission für Verbrechensverhütung und Straf-

rechtspflege am 16. Mai 2018 in Wien: Leiter des Konferenz- und Sprachen-

dienstes 

 

(e) Teilnahme des Direktors des Büros des Generalsekretärs an der OSZE-weiten 

Antiterrorismus-Konferenz zum Thema „Der Rückstrom ausländischer 

terroristischer Kämpfer: Herausforderungen für den OSZE-Raum und 

darüber hinaus“ am 10. und 11. Mai 2018 in Rom: Leiter des Konferenz- und 

Sprachendienstes 

 

(f) Aufruf zu Bewerbungen für die Dienstposten des Missionsleiters im 

Programmbüro in Duschanbe und des OSZE-Projektkoordinators in der 

Ukraine: Leiter des Konferenz- und Sprachendienstes 

 

(g) Geplante Besuche und Treffen des Generalsekretärs: Leiter des Konferenz- 

und Sprachendienstes 

 

Punkt 8 der Tagesordnung: SONSTIGES 

 

(a) Verabschiedung des Ständigen Vertreters Zyperns bei der OSZE, Botschafter 

M. Ieronymides: Doyen des Ständigen Rates (Liechtenstein), Zypern 

 

(b) Anschlag auf die Journalistin O. Lakic in Montenegro: Montenegro, 

Bulgarien – Europäische Union (mit den Bewerberländern Albanien, 

ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Montenegro und Serbien; 

dem Land des Stabilisierungs- und Assoziierungsprozesses und potenziellen 

Bewerberland Bosnien und Herzegowina; den Mitgliedern des Europäischen 

Wirtschaftsraums und EFTA-Ländern Island und Norwegen; sowie mit der 

Ukraine) (PC.DEL/641/18/Rev.1) 

 

(c) Gedenken an die Opfer von politischer Unterdrückung unter dem totalitären 

kommunistischen Regime: Ukraine (PC.DEL/634/18/Corr.1), Russische 

Föderation (PC.DEL/628/18) (PC.DEL/630/18) 

 

(d) Bericht über die Bedarfsermittlungsmission des Büros für demokratische 

Institutionen und Menschenrechte (ODIHR) zu den vorgezogenen 

Präsidenten- und Parlamentswahlen in der Türkei am 24. Juni 2018: Türkei 

(PC.DEL/644/18 OSCE+) 

 

(e) Erster Weltbienentag am 20. Mau 2018: Slowenien (PC.DEL/623/18) 

 

 

4. Nächste Sitzung: 

 

Donnerstag, 31. Mai 2018, um 10.00 Uhr im Neuen Saal 



 

 
 PC.DEC/1292 

Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa 17 May 2018 

Ständiger Rat  
 GERMAN 

 Original: ENGLISH 

  

1186. Plenarsitzung 

StR-Journal Nr. 1186, Punkt 3 der Tagesordnung 

 

 

BESCHLUSS Nr. 1292 

TERMIN UND ORT DER 

MITTELMEERKONFERENZ DER OSZE 2018 
 

(Malaga (Spanien), 25. und 26. Oktober 2018) 

 

 

 Der Ständige Rat –  

 

 erfreut über das Angebot Spaniens, die Mittelmeerkonferenz der OSZE 2018 

auszurichten, und bezugnehmend auf die Gespräche mit den Kooperationspartnern im 

Mittelmeerraum –  

 

 beschließt, die Mittelmeerkonferenz der OSZE 2018 am 25. und 26. Oktober 2018 in 

Malaga (Spanien) abzuhalten. 

 

 Die Tagesordnung, der Zeitplan und die sonstigen organisatorischen Modalitäten der 

Konferenz werden im Rahmen der Kontaktgruppe für die Kooperationspartner im Mittel-

meerraum genauer ausgearbeitet und dem Ständigen Rat zur Annahme vorgelegt. 



 

 
 PC.DEC/1293 

Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa 17 May 2018 

Ständiger Rat 

 GERMAN 

 Original: ENGLISH 

  

1186. Plenarsitzung 

StR-Journal Nr. 1186, Punkt 4 der Tagesordnung 

 

 

BESCHLUSS Nr. 1293 

FINANZIERUNGSVEREINBARUNG FÜR DIE AUSFÜHRUNG DES 

GESAMTHAUSHALTSPLANS 2018 SOWIE DES SMM-HAUSHALTS 
 

 

 Der Ständige Rat – 

 

 unter Hinweis auf die einschlägigen Bestimmungen der Finanzvorschriften der OSZE, 

 

 in Anbetracht der Tatsache, dass bis zum heutigen Tag keine Einigung auf die 

Beitragsschlüssel gefunden werden konnte, – 

 

 beschließt, als außerordentliche Maßnahme eine vorläufige Finanzierungs-

vereinbarung für die Ausführung des Gesamthaushaltsplans 2018, einschließlich jeglicher 

Berichtigung, sowie des Haushalts der SMM für den Zeitraum im Jahr 2018 laut beigefügtem 

Anhang zu treffen. Diese Finanzierungsvereinbarung erfolgt unbeschadet des Beschlusses 

über die Beitragsschlüssel, zu dem die informelle Arbeitsgruppe gelangt. 
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 Annex 

 

 

BEITRAGSSCHLÜSSEL FÜR 2018 
 

Teilnehmerstaat 

Standardschlüssel 

in Prozent für 

2018 

Schlüssel für 

Feldoperationen 

in Prozent für 

2018 

Albanien 0,125 0,020 

Deutschland 9,350 12,060 

Vereinigte Staaten von 

Amerika  11,500 14,000 

Andorra 0,125 0,020 

Armenien 0,050 0,020 

Österreich 2,510 2,160 

Aserbaidschan 0,050 0,020 

Belarus 0,280 0,040 

Belgien 3,240 3,420 

Bosnien und Herzegowina 0,125 0,020 

Bulgarien 0,550 0,050 

Kanada 5,530 5,340 

Zypern 0,190 0,110 

Kroatien 0,190 0,110 

Dänemark 2,100 2,050 

Spanien 4,580 5,000 

Estland 0,190 0,020 

Finnland 1,850 1,980 

Frankreich 9,350 11,090 

Georgien 0,050 0,020 

Vereinigtes Königreich 9,350 11,090 

Griechenland 0,980 0,730 

Ungarn 0,600 0,380 

Irland 0,750 0,790 

Island 0,190 0,090 

Italien 9,350 11,090 

Kasachstan 0,360 0,060 

Kirgisistan 0,050 0,020 

Lettland 0,190 0,025 

die ehemalige jugoslawische 

Republik Mazedonien 0,125 0,020 

Liechtenstein 0,125 0,020 
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BEITRAGSSCHLÜSSEL FÜR 2018 (Fortsetzung) 
 

Teilnehmerstaat 

Standardschlüssel 

in Prozent für 

2018 

Schlüssel für 

Feldoperationen 

in Prozent für 

2018 

Litauen 0,190 0,025 

Luxemburg 0,470 0,250 

Malta 0,125 0,025 

Moldau 0,050 0,020 

Monaco 0,125 0,020 

Mongolei 0,050 0,020 

Montenegro 0,050 0,020 

Norwegen 2,050 2,070 

Usbekistan 0,350 0,050 

Niederlande 4,360 3,570 

Polen 1,350 1,050 

Portugal 0,980 0,560 

Rumänien 0,600 0,120 

Russische Föderation 6,000 2,500 

San Marino 0,125 0,020 

Heiliger Stuhl 0,125 0,020 

Serbien 0,140 0,020 

Slowakei 0,280 0,150 

Slowenien 0,220 0,175 

Schweden 3,240 3,410 

Schweiz 2,810 2,720 

Tadschikistan 0,050 0,020 

Tschechische Republik 0,570 0,420 

Turkmenistan 0,050 0,020 

Türkei 1,010 0,750 

Ukraine 0,680 0,140 

Gesamt 100,055 100,030 
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INTERPRETATIVE ERKLÄRUNG 

GEMÄSS ABSCHNITT IV.1 (A) ABSATZ 6 

DER GESCHÄFTSORDNUNG DER ORGANISATION FÜR 

SICHERHEIT UND ZUSAMMENARBEIT IN EUROPA 
 

 

Die Delegation der Russischen Föderation: 

 

 „Nachdem sie sich dem Konsens zum Beschluss des Ständigen Rates über die 

Finanzierungsvereinbarung für die Ausführung des Gesamthaushaltsplans 2018 sowie des 

SMM-Haushalts angeschlossen hat, gibt die Russische Föderation folgende Erklärung ab: 

 

 Die Russische Föderation erachtet diesen Beschluss als geeignete Maßnahme, um den 

Teilnehmerstaaten ihre Beitragszahlungen zum Gesamthaushalt der OSZE und zum Haushalt 

der Sonderbeobachtermission in diesem Jahr auf Grundlage der Beitragsschlüssel, die mit 

Beschluss Nr. 1196 des Ständigen Rates vom 17. Dezember 2015 festgelegt wurden, in 

Rechnung zu stellen. In diesem Zusammenhang halten wir die rückwirkende Anwendung 

zukünftiger Beitragsschlüssel und die Neuberechnung von Zahlungen sowie die Ausstellung 

vorläufiger Rechnungen für unzulässig, da dies den russischen haushaltsrechtlichen 

Vorschriften widerspricht. 

 

 Die Russische Föderation spricht sich für die Wiederaufnahme der Tätigkeit der 

informellen Arbeitsgruppe zu den Beitragsschlüssel der OSZE auf Grundlage des 

Beschlusses Nr. 1072 des Ständigen Rates vom 7. Februar 2013 aus, sowie für alle dort 

angegebenen Kriterien und Elemente, von denen sich die Gruppe leiten lassen soll. Wir sind 

bereit, konstruktiv an dieser Arbeit mitzuwirken. 

 

 Ich ersuche, diese Erklärung dem verabschiedeten Beschluss beizufügen und als 

Anhang in das Sitzungsjournal des Ständigen Rates aufzunehmen.“ 
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 Original: FRENCH 

 

 

INTERPRETATIVE ERKLÄRUNG 

GEMÄSS ABSCHNITT IV.1 (A) ABSATZ 6 

DER GESCHÄFTSORDNUNG DER ORGANISATION FÜR 

SICHERHEIT UND ZUSAMMENARBEIT IN EUROPA 
 

 

Die Delegation Frankreichs: 

 

„Herr Vorsitzender, 

 

 Frankreich möchte folgende interpretative Erklärung gemäß Abschnitt IV.1 (A) 

Absatz 6 der Geschäftsordnung der OSZE abgeben. 

 

 Frankreich schließt sich dem Konsens zum Beschluss über die vorläufige 

Finanzierungsvereinbarung für die Mittelbindungen 2018 unter folgenden Interpretations-

vorbehalten an: 

 

 Die in diesem Beschluss enthaltene Maßnahme bedeutet in keiner Weise die 

Zustimmung zu einer Verlängerung der am 31. Dezember 2017 abgelaufenen Schlüssel, 

sondern ist lediglich eine einfache vorläufige Vereinbarung, die die Finanzierung der OSZE 

im Jahr 2018 erlaubt, wie dies im Präzedenzfall 2005 der Fall war. 

 

 Es handelt sich um eine außerordentliche Maßnahme, die 2019 nicht verlängert 

werden kann und in keiner Weise die Ergebnisse des vom Amtierenden Vorsitz erneut 

eingeleiteten Verhandlungsprozesses über die Beitragsschlüssel präjudiziert. Sobald die 

Schlüssel für 2018 beschlossen sind, wird eine rückwirkende Anpassung, auch hier wieder 

wie im Präzedenzfall 2005, erforderlich sein. 

 

 Ein Beschluss über die neuen Schlüssel muss bis 31. Dezember dieses Jahres für 

2018, aber auch für 2019 (vielleicht sogar noch darüber hinaus) verabschiedet werden, um zu 

verhindern, dass die OSZE wegen ihrer ungesicherter Finanzierung erneut in Schieflage 

gerät. 

 

 Um zu verhindern, dass sich die gegenwärtige Situation wiederholt, und angesichts 

der von mehreren Teilnehmerstaaten vertretenen Standpunkte behält sich Frankreich die 

Möglichkeit vor, die Verabschiedung des Haushalts 2019 vom Vorliegen einer Einigung zu 

den neuen Schlüsseln abhängig zu machen. 

 

 Sämtliche Teilnehmerstaaten haben sich zu einem Prozess zur Reform der Schlüssel 

der OSZE bekannt, sei es im Rahmen der Arbeit der Arbeitsgruppe oder in zahlreichen 

Beschlüssen des Ständigen Rates (insbesondere die in den Jahren 2002 bis 2015 
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verabschiedeten Beschlüsse Nr. 468, 704, 850, 924, 980, 1027, und 1196). Die Arbeitsgruppe 

zu den Beitragsschlüsseln muss nun, nach mehr als sechs Jahren der Verhandlung in Wien, 

dem Ständigen Rat konkrete Empfehlungen vorlegen. 

 

 Diesbezüglich begrüßen wir die vom amtierenden Vorsitz angekündigte lobenswerte 

Absicht, für den 25. Juni dieses Jahres ein Treffen von Experten aus den Hauptstädten 

einzuberufen, um die Verhandlungen wieder in Schwung zu bringen. 

 

 Wir ersuchen darum, diese Erklärung dem verabschiedeten Beschluss sowie dem 

heutigen Journal beizufügen.“ 
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INTERPRETATIVE ERKLÄRUNG 

GEMÄSS ABSCHNITT IV.1 (A) ABSATZ 6 

DER GESCHÄFTSORDNUNG DER ORGANISATION FÜR 

SICHERHEIT UND ZUSAMMENARBEIT IN EUROPA 
 

 

Die Delegation Aserbaidschans: 

 

 „Im Zusammenhang mit dem Beschluss des Ständigen Rates über die Finanzierungs-

vereinbarung für die Ausführung des Gesamthaushaltsplans 2018 sowie des SMM-Haushalts 

möchte die Delegation von Aserbaidschan folgende interpretative Erklärung zu Protokoll 

geben. 

 

 Die Delegation von Aserbaidschan hat sich dem Konsens zu dem Beschluss in dem 

Verständnis angeschlossen, dass der Gesamthaushalt 2018, einschließlich jeglicher 

Berichtigung, sowie der Haushalt der SMM für 2018 bis zur Verabschiedung der revidierten 

Beitragsschlüssel durch die festgesetzten Beiträge aller Teilnehmerstaaten in Anwendung der 

vom Ständigen Rat mit Beschluss Nr. 1196 vom 17. Dezember 2015 verabschiedeten 

Beitragsschlüssel laut Anhang zum vorliegenden Beschluss finanziert wird. 

 

 Der Ständige Rat betonte in diesem Beschluss ausdrücklich, dass ,diese 

Finanzierungsvereinbarung unbeschadet des Beschlusses über die Beitragsschlüssel [erfolgt] 

zu dem die Informelle Arbeitsgruppe gelangt‘. 

 

 Die Delegation von Aserbaidschan wiederholt, dass bei der Überarbeitung der 

Beitragsschlüssel alle Elemente und Kriterien, wie sie im Beschluss Nr. 1072 vom 

7. Februar 2013 angesprochen werden, sowie die Meinungen aller Teilnehmerstaaten zu 

berücksichtigen sind. Das wird mithelfen, die kollektive Unterstützung aller Teilnehmer-

staaten zu gewährleisten. Die Delegation von Aserbaidschan wird sich in der gegenwärtigen 

Phase der Diskussionen über die künftigen Beitragsschlüssel weiterhin von den im Beschluss 

Nr. 1072 des Ständigen Rates aufgeführten Kriterien und Elementen leiten lassen.  

 

 Ich ersuche darum, diese interpretative Erklärung dem Beschluss des Ständigen Rates 

und dem Journal des Tages anzuschließen.“ 


